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1. Allgemeines 

1.1 Vorhabenbeschreibung 

Angaben zum Bebauungs-
plan 

Die Stadt Bad Säckingen plant die 4. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 52 „Kurgebiet“. Hintergrund ist der von einem Investor geplante 
Um- und Neubau der früheren Hochrhein-Eggberg-Klinik. 

Die Klinik steht seit einigen Jahren leer und soll nun für eine zukünftige 
bauliche Entwicklung vorbereitet werden. An Nutzungen sollen eine 
gerontopsychiatrische Pflege- und Therapieeinrichtung mit Schwer-
punkt für demenziell erkrankte Menschen, ein klassischer Komplex-
Standort mit Altenpflegeheim, Tagespflege, Gastronomie, Ärzte, 
Dienstleistungen und Mitarbeiterwohnungen und ein Seniorenpark mit 
ambulanter Pflege zu Hause ermöglicht werden. 

Der geplante Um- und Neubau berührt mit den geplanten Änderungen 
des Nutzungskatalogs und den Festsetzungen zur überbaubaren Flä-
che und der zulässigen Höhen die Grundzüge der Planung und kann 
daher nicht mehr im Wege der Befreiung realisiert werden. Es ist die 
Änderung des bestehenden Bebauungsplans erforderlich. 

Neben dem Thema der Erweiterung des Nutzungskatalogs sollen auch 
die durch Baugrenzen definierten überbaubaren Flächen erweitert wer-
den. Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden soll 
dabei das Areal städtebaulich neu geordnet, und Möglichkeiten einer 
angemessenen Nachverdichtung, insbesondere in der Höhenentwick-
lung geprüft werden. 

Zusätzlich will die Stadt Bad Säckingen die Gelegenheit nutzen, den 
auf dem Grundstück Flst.-Nr. 589/13 bereits errichteten Kindergarten 
St. Christophorus im Bebauungsplan nachzuführen. 

Darüber hinaus sollen die Nutzungsschablone und der Nutzungskata-
log für das ehemalige Krankenhausgebäude dem angedachten Ge-
sundheitscampus angepasst werden. Auf dem Gelände des geschlos-
senen Spitals soll u.a. ein ambulantes Ärztezentrum entstehen. 

Der Geltungsbereich der 4. Bebauungsplanänderung umfasst damit 
drei Änderungsbereiche. Beim Änderungsbereich 1 handelt es sich um 
das Gelände der ehemaligen Hochrhein-Eggberg-Klinik mit einer Flä-
che von ca. 1,08 ha. Hier ist die Ausweisung eines Sondergebiets (SO) 
„Senioren- und Gesundheitszentrum“ mit einer Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,8 vorgesehen.  

Der Änderungsbereich 2 umfasst das Grundstück des Kindergartens 
St. Christophorus und sieht eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung „Kindergarten“ mit einer GRZ von 0,3 und einer Flä-
chengröße von ca. 0,5 ha vor. 

Die Änderung der Nutzungsschablone für den Gesundheitscampus er-
folgt im Änderungsbereich 3, der ein Sondergebiet „Gesundheitscam-
pus“ mit einer GRZ von 0,4 vorsieht. Da das Deckblatt hier lediglich 
dazu dient, die Nutzungsschablone zu überdecken, ist eine Flächen-
angabe für diesen Bereich entbehrlich. 
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Lage des Plangebiets Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung befindet sich inner-
halb des Kurgebiets der Stadt Bad Säckingen zwischen der Bergsee-
straße im Osten und einem innerörtlichen Grünzug im Westen. Dabei 
umfasst der Änderungsbereich 1 die Flurstücke Nrn. 589/4, 589/9, 
589/10, 589/11 und 668/70. 

Der Änderungsbereich 2 umfasst das Grundstück Flst.-Nr. 589/13.  

Der Gesundheitscampus befindet sich auf dem Flurstück Nr. 589. Der 
Änderungsbereich 3 soll jedoch lediglich die Nutzungsschablone für 
das ehemalige Krankenhaus überdecken, sodass die genaue Lage 
und der Umfang dieses Bereichs irrelevant sind. 

Abb. 1: Lage des Plangebiets der Bebauungsplanänderung mit den Änderungsbereichen.  

 

1.2 Rechtliche Vorgaben und methodisches Vorgehen 

Bebauungsplan der Innen-
entwicklung nach § 13a 
Abs. 1 S 2 BauGB – 
Voraussetzungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt. Die Vo-
raussetzungen hierfür sind: 

• Die zulässige Grundfläche beträgt weniger als 20.000 m² (§ 13a 
Abs. 1 S 2 Nr. 1) oder 20.000 m² bis weniger als 70.000 m², wenn 
aufgrund einer überschlägigen Prüfung (Vorprüfung des Einzel-
falls) die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan vo-
raussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat (§ 13a 
Abs. 1 S 2 Nr. 2).  

• Der Bebauungsplan begründet keine Zulässigkeit von Vorhaben, 
die der UVP-Pflicht unterliegen.  

• Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von 
Natura2000-Gebieten.  
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• Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten 
zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren 
Unfällen zu beachten sind. 

Belange des Umweltschut-
zes 

Es finden die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 
Abs. 3 S. 1 BauGB Anwendung, wonach von der Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, vom Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der An-
gabe nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener In-
formationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen wird. Zudem ist § 4c 
BauGB (Überwachung) nicht anzuwenden. 

Dennoch sind gem. den §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BauGB in jedem Be-
bauungsplanverfahren die Umweltbelange sowie die Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minimierung von Eingriffen zu berücksichtigen. Dies 
erfolgt durch den vorliegenden „Umweltbeitrag“. 

Eingriffsregelung Ein Ausgleich für die geplanten Eingriffe ist nicht erforderlich, da ge-
mäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB bei Einhaltung der zulässigen Grund-
fläche die Eingriffe als im Sinne des § 1a Abs. 3 S. 6 BauGB vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten. Daher wird 
keine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung erstellt. 

Artenschutzrecht Ziel des besonderen Artenschutzes sind die nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 
14 BNatSchG besonders und streng geschützten Arten (wobei die 
streng geschützten Arten eine Teilmenge der besonders geschützten 
Arten darstellen). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG gelten für die beson-
ders und streng geschützten Arten bestimmte Zugriffs- und Störungs-
verbote.  

Bei nach den Vorschriften des BauGB zulässigen Eingriffen gelten 
diese Verbote jedoch nur für nach europäischem Recht geschützte Ar-
ten (alle Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie alle europäi-
schen Vogelarten). 

Für eine detaillierte Darstellung der artenschutzrechtlichen Belange  
wird auf den separaten Erläuterungsbericht (spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung) verwiesen. 

 

1.3 Geschützte Bereiche 

Natura 2000 
(§ 31 ff BNatSchG) 

Nicht betroffen. Die nächstgelegenen Teilflächen des FFH-Gebiets 
„Murg zum Hochrhein“ befinden sich in einer Entfernung von über 
1,5 km zum Plangebiet. 

Naturschutzgebiete 
(§ 23 BNatSchG) 

Nicht betroffen. 

Nationalpark 
(§ 24 BNatSchG) 

Nicht betroffen. 

Biosphärenreservate 
(§ 25 BNatSchG) 

Nicht betroffen. 

Landschaftsschutzgebiete 
(§ 26 BNatSchG) 

Nicht betroffen. 
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Naturpark 
(§ 27 BNatSchG) 

Das Bebauungsplangebiet befindet sich innerhalb der Gebietskulisse 
des Naturparks „Südschwarzwald“. Zweck des Naturparks ist die Ent-
wicklung, Pflege und Förderung des Naturpark-Gebiets als vorbildliche 
Erholungslandschaft. 

Naturdenkmäler 
(§ 28 BNatSchG) 

Nicht betroffen. 

Geschützte Biotope 
(§ 30 BNatSchG) 

Nicht betroffen. Das nächstgelegene geschützte Biotop „Felsen im 
Kurpark Bad Säckingen“ befindet sich ca. 50 m südlich des Plange-
biets. 

Streuobstbestände 
(§ 33a NatSchG) 

Nicht betroffen. 

FFH-Mähwiesen und andere 
LRT (Anhang I FFH-RL) 

Nicht betroffen. 

Festgesetzte Überschwem-
mungsgebiete 
(§ 78 WHG, § 65 WG) 

Nicht betroffen. 

 

1.4 Übergeordnete und kommunale Planungen 

Flächennutzungsplan Der Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
(VVG) Bad Säckingen wurde durch Bekanntmachung der Genehmi-
gung am 30.03.2023 wirksam. Die Änderungsbereiche der vorliegen-
den Bebauungsplanänderung sind im Flächennutzungsplan als Son-
derbauflächen „Kurzentrum-Kliniken-Gesundheit“ dargestellt. Somit 
sind nur die Änderungsbereiche 1 (Hochrhein-Eggberg-Klinik) und 3 
(Gesundheitscampus) aus den Darstellungen des Flächennutzungs-
plans entwickelt. Der Bereich des Kindergartens ist im wirksamen FNP 
als Sonderbaufläche dargestellt, wird aber im Bebauungsplan als soll 
als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kinder-
garten“ festgesetzt. Da es sich vorliegend um ein beschleunigtes Ver-
fahren gem. § 13a BauGB handelt, kann der Bebauungsplan von den 
Darstellungen des FNP abweichen. Der FNP kann dann im Wege der 
Berichtigung angepasst werden. 

Landschaftsplan Im Landschaftsplan zur Gesamtfortschreibung des Flächennutzungs-
plans 2023 wird für den Bereich des Bebauungsplangebiets der Erhalt 
oder die Entwicklung der großflächig vorhandenen Grünstrukturen als 
erholungsrelevante Flächen als Maßnahme aufgezeigt. Darüber hin-
aus sieht der Landschaftsplan keine weiteren Entwicklungsmaßnah-
men für das Bebauungsplangebiet vor. 

Bestehende Bebauungs-
pläne 

Der Geltungsbereich der hier betrachteten 4. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 52 „Kurgebiet“ umfasst einen Teilbereich des im Jahr 
1974 in Kraft getretenen Bebauungsplan „Kurgebiet-Hammermatten“. 
Dieser sah bereits die Darstellung von Sonderbauflächen „Kranken-
haus“ und „Sanatorium“ vor. Zusätzlich wird die Erhaltung von Bäumen 
festgesetzt.  

Von diesem Bebauungsplan wurde 1994 der östliche Gebietsteil abge-
trennt und dem angrenzenden Bebauungsplan „Schöpfebachtal“ 
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zugeordnet. Für den verbleibenden Planteil „Kurgebiet“ gab es eine 1. 
Bebauungsplanänderung im Jahr 2008 und eine 2. Teiländerung von 
2013. 

Im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans (Teilbebauungs-
planänderung) im Jahr 2016 wurde der Bebauungsplan in vier Ände-
rungsbereichen geändert. Im damaligen Änderungsbereich A3, jetzt 
‚Änderungsbereich 1, (Flst. Nrn. 589/4, 589/9, 589/10 u. 589/11) wurde 
die Art der zulässigen Nutzung von Sondergebiet „Sanatorium“ (SO) in 
Sondergebiet „Senioren- und Gesundheitszentrum“ (SO) geändert. In 
diesem Rahmen wurde auch eine Überschreitung der zulässigen 
Grundfläche um bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche 
(Tiefgarage) bis zu einer Grundflächenzahl von 0,9 zugelassen. Die 
Baumerhaltungsfestsetzungen aus dem ursprünglichen Bebauungs-
plan wurden in der 3. Bebauungsplanänderung für den Änderungsbe-
reich A3 (jetziger Änderungsbereich 1) nicht in die Planzeichnung 
übernommen.  

Biotopverbund Das Gebiet liegt außerhalb der Kulisse des Landesweiten Biotopver-
bunds und des Biotopverbunds des Regionalplans der Region „Hoch-
rhein-Bodensee“. 

 

1.5 Datenbasis 

Verwendete Daten Folgende Datengrundlagen und Literatur wurden für die Erstellung des 
Umweltbeitrags herangezogen: 

• Übersichtsbegehung vom 24.10.2022 

• Unterlagen zum Bebauungsplan Nr. 52 „Kurgebiet“ mit Änderun-
gen 

• Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) (2022): 
LGRB Kartenviewer online (http://maps.lgrb-bw.de/)  

• Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) (2022): 
Daten- und Kartendienst der LUBW online (http://udo.lubw.baden-
wuerttemberg.de/public/) 

• Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württem-
berg (2022): Geoportal Raumordnung Baden-Württemberg online 
(https://www.geoportal-raumordnung-bw.de) 

 
 

2. Wirkfaktoren des Planungsvorhabens 

Baubedingt Baubedingt können verschiedene Wirkfaktoren eintreten wie z.B.: 

• Beseitigung von Vegetation  

• Abgrabungen und Aufschüttungen 

• Vorübergehende Inanspruchnahme von Flächen zur Lagerung 

• Entstehung von Schall- und Schadstoffemissionen sowie Erschüt-
terungen 

http://maps.lgrb-bw.de/
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Anlagenbedingt Anlagebedingt ist von einer Flächeninanspruchnahme für Gebäude, 
Wege- und Stellplatzflächen, Tiefgaragen und sonstige Freianlagen 
auszugehen. Dafür werden zum Teil bestehende Nutzungen in An-
spruch genommen. Es kommt jedoch auch zu einer Neuversiegelung 
für bauliche Anlagen und Nebenanlagen und Zuwegungen sowie zu 
Veränderungen des Landschaftsbilds. 

Die zulässige Grundflächenzahl innerhalb des Sondergebiets „Senio-
ren- und Gesundheitszentrum“ (Änderungsbereich 1) beträgt 0,8, wo-
bei diese für den Bau einer Tiefgarage bis 0,9 überschritten werden 
kann.   

Im Bereich der Gemeinbedarfsfläche des Kindergartens (Änderungs-
bereich 2) und im Änderungsbereich 3 (Gesundheitscampus) bestehen 
ebenfalls anlagebedingt versiegelte Flächen durch die bestehenden 
Gebäude, Zuwegungen etc.  

Im Rahmen der Bebauungsplanänderung wird für die Gemeinbedarfs-
fläche des Kindergartens (Änderungsbereich 2) eine Grundflächenzahl 
von 0,3 festgesetzt. Im Änderungsbereich 3 ist eine GRZ von 0,4 vor-
gesehen.   

Betriebsbedingt Durch die geplanten Nutzungen sind als betriebsbedingte Faktoren 
u.a. zu erwarten: 

• Störungen durch menschliche Anwesenheit 

• Lichtemissionen durch die Beleuchtung von Gebäuden und Wegen 

• Entstehung von Lärm. 
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3. Derzeitiger Umweltzustand und Prognose der Auswirkungen der Planung 

Schutzgut /  
Prüfaspekte 

Derzeitiger Zustand Prognose der Auswirkungen und mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Fläche   

Flächenbilanz Für das Plangebiet ist bereits ein Bebau-
ungsplan vorhanden, der aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt ist. Die Flä-
che befindet sich im Innenbereich und ist 
bereits bebaut. 

Das geplante Vorhaben sieht für den Änderungsbereich 1 die Aus-
weisung eines Sondergebiets mit einer Größe von ca. 1,08 ha und 
für den Änderungsbereich 2 eine Fläche für den Gemeinbedarf im 
Umfang von ca. 0,5 ha vor. Im Änderungsbereich 3 ist lediglich die 
Anpassung von Nutzungsschablone und -katalog vorgesehen. Die 
Bebauungsplanänderung ist damit insgesamt mit einer Flächeninan-
spruchnahme im Umfang von ca. 1,58 ha verbunden. Diese befinden 
sich jedoch bereits im Innenbereich, es handelt sich nicht um unbe-
baute Flächen der freien Landschaft. 

Ziel des Vorhabens ist die Wiedernutzbarmachung und angemes-
sene Nachverdichtung von bereits bebauten Flächen im Innenbe-
reich. Damit wird dem Grundsatz nach § 1a Abs. 2 BauGB zum spar-
samen und schonenden Umgang mit Boden Rechnung getragen. 

Boden   

Bodentypen Bei den Böden im Bebauungsplangebiet 
handelt es sich um anthropogen verän-
derte Böden der Ortslage. Etwa 40-50 % 
der Fläche ist bereits für Gebäude, Zu-
fahrten, Stellplatzflächen und sonstige 
Nebenanlagen (teil-)versiegelt. 

Der derzeitig gültige Bebauungsplan sieht 
für die Änderungsbereiche 2 und 3 eine 
zulässige Versiegelung bis zu einer GRZ 
von 0,4 vor. In der 3. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 52 „Kurgebiet“ wurde 
für den Änderungsbereich 1 zudem eine 
GRZ von 0,8 festgesetzt. Zusätzlich darf 

Innerhalb des Änderungsbereichs 1 bleibt die zulässige GRZ von 0,8 
mit einer Überschreitung bis 0,9 für Tiefgaragen unverändert. Die 
nicht überbaubaren Bereiche der Tiefgaragen sind weiterhin zu über-
decken und begrünen. 

Im Bestand sind bereits große Teil der Flächen versiegelt und die 
Bodenfunktionen hier vollständig unterbunden. Im Zuge der Bautä-
tigkeiten durch den Abriss von Gebäudeteilen und Neubau von Tief-
garage und Gebäuden sind weitere Bodenbewegungen durch Bo-
denaufträge und -abträge sowie Bodenverdichtungen der bereits 
überformten und gestörten Böden zu erwarten. Hier ist die Erfüllung 
der natürlichen Bodenfunktionen durch vorausgegangene Bodenbe-
wegungen jedoch bereits eingeschränkt. 
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Schutzgut /  
Prüfaspekte 

Derzeitiger Zustand Prognose der Auswirkungen und mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

die zulässige Grundfläche im Bereich des 
Flurstücks Nr. 589/4 um bauliche Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche (Tiefga-
rage) bis zu einer GRZ von 0,9 überschrit-
ten werden. Davon ist jedoch mindestens 
der die Grundflächenzahl von 0,75 über-
schreitende Anteil der unterirdischen bau-
lichen Anlage dauerhaft mit Humus zu 
überdecken und begrünen. 

Der Änderungsbereich 2 war bis vor wenigen Jahren noch unbebaut 
(Eröffnung des Kindergartens im Jahr 2021). Hier ist jedoch eine Ver-
siegelung bis zu einer GRZ von 0,4 durch den rechtskräftigen Be-
bauungsplan bereits zulässig gewesen. Im Rahmen der Bebauungs-
planänderung wird nun eine GRZ von 0,3 festgesetzt, sodass sich 
der Anteil der überbaubaren Grundstücksfläche reduziert. 

Für den Änderungsbereich 3 bleibt die zulässige Grundflächenzahl 
von 0,4 unverändert.   

Funktionsbewertung Im Bereich der bereits versiegelten Böden 
sind die Bodenfunktionen (natürliche Bo-
denfruchtbarkeit, Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf, Filter und Puffer für 
Schadstoffe) vollständig unterbunden. In 
den weiteren unversiegelten, aber durch 
Bodenabtrag und –auftrag sowie durch 
Bodenverdichtung beeinflussten Berei-
chen sind die Bodenfunktionen einge-
schränkt vorhanden. Insgesamt ist das 
Schutzgut Boden im Bebauungsplange-
biet von geringer Bedeutung. 

Die Bodenfunktionen des Siedlungsbereichs können wie folgt bewer-
tet werden: 

• keine / sehr geringe Funktionserfüllung in den (teil-)versiegelten 
Bereichen  

• geringe Funktionserfüllung in den unversiegelten, aber von Bo-
denabgrabung und -aufschüttung sowie Verdichtung betroffenen 
Bereichen  
 

Es werden die folgenden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men berücksichtigt: 

• Sparsamer und fachgerechter Umgang mit Boden und Boden-
material; 

• Begrünung von Flachdächern und flach geneigten Dächern so-
wie nicht überbauten Tiefgaragenflächen 

• Verwendung wasserdurchlässiger Beläge für die Befestigung 
von Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten mit 
einem Abflussbeiwert ψ von max. 0,5 

Altlasten Die Flächen der Flurstücke Nr. 589/4, 
589/9, 589/10 und 589/11 sind im Altlas-
tenkataster aufgeführt und in den 

Vor geplanten Baumaßnahmen auf den genannten Flächen sind die 
erforderlichen Sachverhaltsermittlungen und ggf. weitere daraus re-
sultierende Maßnahmen in Abstimmung mit dem Amt für Umwelt-
schutz, Abteilung Altlasten/Gewerbe durchzuführen. 
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Schutzgut /  
Prüfaspekte 

Derzeitiger Zustand Prognose der Auswirkungen und mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Handlungsbedarf „Historische Untersu-
chung (HU)" auf Beweisniveau „0" einge-
stuft.  

 

Wasser   

Grundwasser Da sich das Plangebiet auf einer anthro-
pogenen Ablagerung befindet und der an-
stehende Boden sowie die natürliche Ge-
ländeoberfläche verändert sind, weist die 
Deckschicht der betroffenen hydrogeolo-
gischen Einheit eine stark wechselnde 
Porendurchlässigkeit auf. 

Durch die bestehenden Gebäude und sonstigen versiegelten Flä-
chen ist die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers be-
reits reduziert bzw. der Oberflächenabfluss entsprechend erhöht. 

Zur Entlastung der Kanalisation und des Vorfluters soll das anfal-
lende Oberflächenwasser auf dem jeweiligen Privatgrundstück zu-
rückgehalten und nur gedrosselt an die öffentlichen Entwässerungs-
anlagen angeschlossen werden. Für die Rückhaltung können Re-
tentionsdächer, Retentionsmulden und/oder Retentionszisternen 
eingesetzt werden.  
Soll alternativ eine Versickerung auf dem Grundstück erfolgen, muss 
das unverschmutzte Niederschlagwasser breitflächig auf dem 
Grundstück über eine bewachsene Bodenschicht versickert werden. 
Die Bodenbeschaffenheit ist durch eine gutachterliche Stellung-
nahme im Bauantrag nachzuweisen, eine Vorbelastung durch Altlas-
ten ist dabei auszuschließen. Wenn die Herstellung einer bewachse-
nen Bodenschicht nicht möglich ist (z. B. aufgrund der Grundstücks-
größe), hat die Versickerung zum Schutz des Grundwassers gefiltert 
über Regenrigolen zu erfolgen.  

Es werden die folgenden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men berücksichtigt: 

• Begrünung von Flachdächern und flach geneigten Dächern so-
wie nicht überbauten Tiefgaragenflächen 

• Verwendung wasserdurchlässiger Beläge für die Befestigung 
von Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten mit 
einem Abflussbeiwert ψ von max. 0,5 
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Oberflächengewässer Es sind keine Oberflächengewässer im 
Plangebiet vorhanden. 

Es sind keine Auswirkungen zu erwarten. 

Hochwasser /  
Überflutungsflächen 

Das Bebauungsplangebiet befindet sich 
außerhalb von festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten oder Hochwas-
serflächen des HQ100 oder HQExtrem. 

Es sind keine Auswirkungen zu erwarten. 

Quell- /  
Wasserschutzgebiete 

Die Teilgebiete befinden sich alle inner-
halb des fachtechnisch abgegrenzten 
Heilquellenschutzgebiets für die Thermal-
Mineralquellen von Bad Säckingen.  

Wasserschutzgebiete sind hingegen nicht 
betroffen. 

Die im Entwurf befindlichen Bestimmungen der Rechtsverordnung 
des Heilquellenschutzgebiets vom 27.06.2022 sind zu berücksichti-
gen. Jedes zukünftige Bauvorhaben im Plangebiet ist zur fachtech-
nischen Beurteilung den zuständigen Behörden vorzulegen. Die Be-
bauung darf den Belangen des quantitativen Grundwasserschutzes 
und der Grundwasserneubildung nicht entgegenstehen. Ein An-
schluss der sanitären Abwässer an die Kanalisation ist notwendig. 

Klima / Luft   

Lokalklima Der Naturraum zählt zu den wärmsten Ge-
bieten Deutschlands. Vor allem im Som-
mer kann es zu hohen sommerlichen Wär-
mebelastungen kommen. 

Aus der Klimaanalyse des Regionalver-
bands Hochrhein-Bodensee (2010) geht 
hervor, dass die vorhandenen Tal- und 
Hangwindsysteme einen wichtigen Ein-
fluss auf das Kleinklima ausüben. Entlang 
des Schöpfebachs fließen Kalt- und 
Frischluft hangabwärts in südliche Rich-
tung ab und werten die klimatische Situa-
tion im Stadtrandbereich auf.   

Die weitere auf den umliegenden Freiflä-
chen des Kurgebiets produzierte Kalt- und 

Die bestehenden und geplanten Gebäude, Stellplatzflächen und 
sonstige Nebenanlagen begünstigen aufgrund der Erhitzung der Ge-
bäude und versiegelten Flächen eine Erhöhung der Wärmebelas-
tung gegenüber einer unbebauten Fläche. Zudem ist im Änderungs-
bereich 1 die Entfernung einzelner Gehölze zu erwarten. 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurden die Begrünung 
der Flachdächer der Gebäude, die Begrünung der nicht überbauten 
Tiefgaragenflächen und die Begrünung von Fassaden festgesetzt, 
die zur Verbesserung des örtlichen Klimas beitragen können. 

Da als Auswirkung des Klimawandels die Tage mit hoher sommerli-
cher Wärmebelastung ansteigen, sieht der Bebauungsplan als zu-
sätzliche Maßnahme zur Klimaanpassung die Begrünung der weite-
ren Freiflächen und die Pflanzung von Gehölzen vor, die Schatten 
und Abkühlung an heißen Sommertagen spenden und Belastungen 
für die Menschen abmildern können. 
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Frischluft fließt als Hangwind ebenfalls 
hangabwärts in südliche Richtung ab. 

Innerhalb des Plangebiets sind kleinere 
Grünflächen und Gehölzbestände vorhan-
den, die kleinräumig eine günstige biokli-
matische Funktion als Luftfilter, Schatten-
spender und sauerstoffproduzierende 
Kohlenstoffspeicher erfüllen.  

Zusätzlich wird der Erhalt von 14 Bäumen in den Änderungsberei-
chen 1 und 2 festgesetzt.  

 

Immissionen /  
Emissionen 

Die Luftqualität kann durch Abgase aus 
dem Verkehr, dem Heizen von vorhande-
nen Gebäuden oder auch temporär durch 
Emissionen und Stäube aus der landwirt-
schaftlichen Nutzung von Flächen im nä-
heren räumlichen Umfeld beeinträchtigt 
werden. 

Mit Schadstoffemissionen ist aufgrund der geplanten Nutzungen nur 
in geringem Maß zu rechnen. 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

Biotoptypen / -strukturen Die drei Änderungsbereiche sind von Bio-
toptypen der Siedlungsbereiche geprägt 
und weisen Bauwerke (Biotoptyp-Nr. 
60.10) sowie (teil-) versiegelte Wege- und 
Stellplatzflächen (Nr. 60.21) auf.  

Die Freianlagen des Kindergartens im Än-
derungsbereich 2 sind überwiegend als 
Spielfläche z.T. mit Spielgeräten gestaltet 
(Nr. 60.50). Im südwestlichen Teil des 
Flurstücks ist außerdem eine Wiese (Nr. 
33.41) mit einer wegebegleitenden Baum-
reihe (Nr. 45.12) aus Linden und weiteren 
Einzelbäumen (Nr. 45.30) vorhanden.  

Bei Umsetzung der Planung ist innerhalb des Änderungsbereichs 1 
von der Überbauung und Neugestaltung der aktuell ruderal gepräg-
ten Außenanlage und dem möglichen Verlust von einzelnen Bäumen 
für den Neubau von Gebäuden, Tiefgarage und Stellplätzen auszu-
gehen.  

Innerhalb der Änderungsbereiche 2 und 3 sind keine nachteiligen 
Auswirkungen für den Bestand zu erwarten. 

Zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen sind fol-
gende Maßnahmen vorgesehen: 

• Erhalt von 14 Bäumen 

• Begrünung von Flachdächern und flach geneigten Dächern so-
wie nicht überbauten Tiefgaragenflächen 
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Innerhalb des Änderungsbereichs 1 wur-
den im Oktober 2022 große Bereiche der 
in den letzten Jahren im Verlauf der Suk-
zession aufgekommenen Vegetation ent-
fernt. Bei der am 24.10.2022 durchgeführ-
ten Übersichtsbegehung war die Außen-
anlage zu etwa zwei Dritteln mit Aus-
nahme der vorhandenen Bäume geräumt. 
Im übrigen Bereich besteht ein Sukzessi-
onsgebüsch/ Gestrüpp aus Hasel, Brom-
beere und weiteren Straucharten. Das 
Amt für Umweltschutz des Landratsamt 
Waldshut wurde zuvor im Juni und Sep-
tember 2022 über die geplante Entfer-
nung des Gehölzaufwuchses in Kenntnis 
gesetzt. 

• Gärtnerische Anlage der nichtüberbauten Flächen der bebauten 
Grundstücke  

• Begrünung von Fassadenbereichen 
 
Der Erhalt von Bäumen und die weitere Gestaltung der verbleiben-
den Grünflächen entspricht damit auch den Vorgaben des überge-
ordneten Konzepts für die Grüne Zone des Kurgebiets. Zudem trägt 
die Begrünung von Dächern zur Schaffung von Habitatstrukturen ins-
besondere für Insekten bei. Der Erhalt und die Pflanzung von Bäu-
men und Sträuchern fördern u.a. das Habitatpotenzial für Vögel. 

 

 

 

Geschützte Pflanzen Auf den Flächen des Plangebiets wurden 
im Rahmen der Übersichtsbegehung 
keine geschützten Pflanzenarten festge-
stellt. 

Es sind keine Auswirkungen zu erwarten. 

Habitatpotenzial Es wird davon ausgegangen, dass das 
Plangebiet aufgrund der vorhandenen 
Nutzungen und Störungen für allgemein 
weit verbreitete, störungsunempfindliche 
Tierarten geeignet ist wie z.B. Insekten 
oder Kleinsäuger, die zumeist an die Sied-
lungsnähe angepasst sind. 

So bietet das Gebiet Habitatpotenzial für 
verschiedene weit verbreitete, siedlungs-
typische Vogelarten wie z.B. Hausrot-
schwanz (Phoenicurus ochruros), 

Die Relevanzprüfung ergibt, dass der Änderungsbereich 1 sowie das 
direkt angrenzende Parkgelände mit alten Bäumen Habitatpotenzial 
für Fledermäuse, Vögel und Reptilien aufweist. Es ist daher eine ver-
tiefende Untersuchung in Form einer speziellen artenschutzrechtli-
chen Prüfung notwendig, um die Auswirkungen der Bebauung ein-
schätzen zu können. 

Vorgeschlagen wird folgender Untersuchungsumfang: 

• Fledermäuse: Drei Detektorbegehungen im Zeitraum von Mai bis 
Juli (Erfassung Wochenstuben); zwei Detektorbegehungen (Ver-
ortung von Balzquartieren), 
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Kohlmeise (Parus major) oder Amsel 
(Turdus merula).  

Daneben können als potenziell vorkom-
mende, wertgebende Vogelarten im Än-
derungsbereich 1 z.B. Haussperling (Pas-
ser domesticus) sowie im direkt angren-
zenden Park u.a. verschiedene Spechtar-
ten genannt werden. Darüber hinaus be-
sitzt der Änderungsbereich 1 Eignung für 
verschiedene Fledermausarten.  So kön-
nen die Grünflächen als Jagdhabitat und 
die Gebäude als Quartier genutzt werden. 

Zusätzlich sind Vorkommen von europa-
rechtlich geschützten Reptilienarten, ins-
besondere der Mauereidechse (Podarcis 
muralis) denkbar. 

Die artenschutzrechtlich besonders ge-
schützten Arten gemäß § 44 BNatSchG, 
das heißt die Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und die europäischen Vo-
gelarten, sowie die Arten des Anhangs II 
der FFH-Richtlinie werden innerhalb der 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
genauer untersucht. Für eine ausführliche 
Darstellung der Ergebnisse der Habitatpo-
tenzialanalyse und der Erfassungen wird 
auf diese spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung verwiesen.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der 
im Jahr 2023 durchgeführten Erfassungen 

• Brutvögel: sechs Begehungen im Zeitraum von Februar bis Juni 

• Reptilien: vier Begehungen im Zeitraum von März bis Juni; bei 
Nachweis sind zwei zusätzliche Begehungen im Zeitraum Juli bis 
September notwendig 

Die Ergebnisse der Brutvogel- und Reptilienerfassung können der 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung entnommen werden (s. 
separater Fachbeitrag). Eine Erfassung von Fledermäusen soll auf 
Wunsch des Investors erst für das nachgelagerte Baugenehmi-
gungsverfahren durchgeführt werden. 

Für die überwiegend nachgewiesenen „Allerwelts“-Vogelarten mit ei-
nem breiten Lebensraumspektrum ist mit keinen erheblichen Auswir-
kungen zu rechnen, da diese i.d.R. weniger empfindlich gegenüber 
Eingriffswirkungen sind und vergleichsweise einfach auf andere 
Standorte und Lebensräume in der Umgebung ausweichen können. 

Für die Arten Haussperling und Star können sich mit der Umsetzung 
der Planung jedoch Verluste von Habitaten ergeben, weshalb Mini-
mierungs-, Vermeidungs- und (vorgezogene) Ausgleichsmaßnah-
men notwendig werden: 

• zeitliche Beschränkung: Eingriff in Gehölzstrukturen  
• zeitliche Beschränkung: Abriss von Bestandsgebäuden  
• Durchführung einer Umweltbaubegleitung 

• vorgezogen durchgeführte Anbringung von Nisthilfen  
• vorgezogen durchgeführte Strauchpflanzungen  

Die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen sollen im Änderungsbe-
reich 1 und auf dem angrenzenden plangebietsexternen Flurstück 
Nr. 668/35 durchgeführt werden. 

Da in den Änderungsbereichen 2 und 3 keine Veränderungen des 
Bestands zu erwarten sind, ist hier die Durchführung von Bestands-
aufnahmen zunächst nicht notwendig. Sollten in diesen Bereichen 
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der Artengruppen der Vögel und Reptilien 
kurz zusammengefasst:    

Innerhalb des Änderungsbereichs 1 und 
daran angrenzend wurden 26 Vogelarten 
erfasst, darunter wurde für die beiden Ar-
ten Haussperling und Star eine Brut an 
den abzureißenden Gebäudeteilen sicher 
nachgewiesen.  

Im Rahmen der Reptilienerfassungen 
wurden hingegen keine Reptilien im Un-
tersuchungsgebiet festgestellt. 

jedoch in Zukunft Umbauten oder Sanierungen durchgeführt werden, 
ist für alle Bauvorhaben (sowohl im Rahmen von Baugenehmigungs-
verfahren als auch bei kenntnisgabepflichtigen Bauvorhaben oder 
baurechtlich verfahrensfreien Vorhaben) eine vorherige Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde notwendig und sind ggf. adä-
quate Arterfassungen und eine artenschutzrechtliche Prüfung durch-
zuführen. Grundsätzlich stehen jedoch zielführende Maßnahmen zur 
Verfügung, um dem Eintreten von Verbotstatbeständen zu entge-
gen, sodass davon ausgegangen wird, dass mögliche artenschutz-
rechtliche Konflikte in diesen Bereichen bewältigt werden können. 

 

Landschaftsbild und Erholungswert  

Landschaftsbildqualität und Erholungs-
eignung / -nutzung 

Das Landschaftsbild im Bereich des Kur-
gebiets wird von dem vorhandenen Ge-
bäudebestand insbesondere der ehemali-
gen Hochrhein-Eggberg-Klinik, des Ge-
sundheitscampus, Rehaklinikums und der 
Aqualon-Therme sowie der Grünen Zone 
geprägt. Diese umfasst sowohl große Ra-
senflächen mit Einzelbäumen und Baum-
reihen als auch vorhandene Gehölzbe-
stände, die eher waldartig bzw. als dichter 
Park ausgeprägt sind und besitzt eine 
hohe Bedeutung für Landschaftsbild und 
Erholung. Die verschiedenen Fußwege-
verbindungen verlaufen mäandrierend 
über das gesamte Gelände und verbinden 
die reliefierte Parklandschaft und die Ge-
sundheitseinrichtungen mit der südöstlich 
gelegenen Altstadt. 

Für den Gesundheitscampus und den Kindergarten (Änderungsbe-
reiche 2 und 3) sind keine Veränderungen zu erwarten.  

Innerhalb des Änderungsbereichs 1 ist von dem Abriss von Teilen 
des Gebäudebestands und der Entstehung neuer Gebäude, Wege 
und Stellplatzflächen auszugehen. 

Der geplante Erhalt von Bäumen, die Begrünung von Fassadentei-
len, die Pflanzung von Gehölzen sowie die Begrünung der weiteren 
nichtüberbauten Flächen der Grundstücke fördern die Durchgrünung 
des Plangebiets bzw. Einbindung der Gebäude in das Umfeld. 

Die Grünzone des Kurgebiets bleibt von der Planung unangetastet. 
Die im Plangebiet vorhandenen Wegeverbindungen und Anbindun-
gen an das weitere Kurgebiet bleiben vorhanden, sodass sich keine 
Einschränkungen für die Erholungsnutzung des Gebiets ergeben. 
Stattdessen wird durch die Neugestaltung der Klinikgebäude und der 
Außenanlagen das verwahrlost anmutende und nur noch in Teilen 
zugängliche Gebiet der ehemaligen Hochrhein-Eggberg-Klinik auf-
gewertet. 
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Das Kurgebiet besitzt mit den vorhande-
nen Grünflächen und Fußwegen in Sied-
lungsnähe eine wichtige Funktion für die 
Kur- und Naherholung und stellt eine 
„grüne“ Verbindung zwischen Innenstadt 
und Bergsee dar. 

Zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen sind fol-
gende Maßnahmen vorgesehen: 

• Erhalt von 14 Bäumen 

• Begrünung von Flachdächern und flach geneigten Dächern so-
wie nicht überbauten Tiefgaragenflächen 

• Begrünung von Teilen der Fassade 

• Gärtnerische Anlage der nichtüberbauten Flächen der bebauten 
Grundstücke  
 

Mensch   

Lärmimmissionen / -emissionen Die bislang zulässigen Nutzungen des ur-
sprünglichen Bebauungsplans und der 3. 
Bebauungsplan-Änderung sehen vor al-
lem gesundheitsbezogene Nutzungen für 
die bisherigen SO-Flächen vor. Für diese 
Nutzungen und den damit verbunden Ver-
kehr sind überwiegend geringe Lärmemis-
sionen zu erwarten. 

 

Das Sondergebiet „SO-Senioren- und Gesundheitszentrum“ (Ände-
rungsbereich 1) dient der Unterbringung von gesundheitsbezogenen 
Nutzungen sowie von Wohngebäuden und Einrichtungen mit Pflege- 
und Betreuungsschwerpunkt. Ebenso ist auch im Sondergebiet „SO-
Gesundheitscampus“ die Unterbringung von gesundheitsbezogenen 
Nutzungen zulässig. Entsprechend sind keine Gewerbe- oder Indust-
rieanlagen mit hohen Lärmemissionen zu erwarten. Durch den mit 
den vorhandenen und geplanten Nutzungen verbundenen Verkehr 
entstehen jedoch Lärmemissionen, die vergleichbar mit der Geräu-
schentwicklung der bisher zulässigen Nutzungen sind. 

Im Bereich der Fläche für den Gemeinbedarf „Kindergarten“ ist mit 
Geräuschentwicklungen durch die Nutzung als Kindertagesstätte zu 
rechnen. Dabei handelt es sich sind im Regelfall jedoch um keine 
schädliche Umwelteinwirkung, sondern eine sozial adäquate Belas-
tung. 

Luftschadstoff- 
immissionen / -emissionen 

Die Luftqualität kann durch Abgase aus 
dem Verkehr, dem Heizen von Gebäuden 
oder auch temporär durch Emissionen 
und Stäube aus der landwirtschaftlichen 
Nutzung beeinträchtigt werden. 

Die zukünftig vorhandenen Luftschadstoffemissionen durch das Hei-
zen von Gebäuden und den mit den vorhandenen und geplanten 
Nutzungen verbundenen Verkehr sind vergleichbar mit den Emissi-
onen der bisher zulässigen Nutzungen.  
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Nennenswerte Immissionen und Emissio-
nen der vorhandenen Nutzungen sind je-
doch aktuell nicht gegeben. 

Geruchsimmissionen / -emissionen Es befinden sich landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen in einer Entfernung von 
min. 300 m nordwestlich des Plangebiets. 
Temporäre Immissionen können jedoch 
nicht ausgeschlossen werden. 

Durch die ordnungsgemäße Bewirtschaftung umliegender landwirt-
schaftlicher Flächen können gelegentlich entstehende Immissionen 
erwartet werden und sind als ortsüblich zu tolerieren. 

Kultur- und Sachgüter   

Archäologische 
Fundstellen 

Hinweise auf archäologische Fundstellen 
liegen für das Plangebiet nicht vor. 

Es sind zum derzeitigen Kenntnisstand keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten. Sollten im Rahmen der Bautätigkeiten archäologische 
Funde oder Befunde entdeckt werden, ist die Denkmalbehörde um-
gehend zu benachrichtigen. 

Bau- und Kulturdenkmale Es sind zum derzeitigen Kenntnisstand 
keine Baudenkmale im Plangebiet vor-
handen. 

Keine Auswirkungen zu erwarten. 

Geschützte Bereiche   

Naturpark Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb 
des Naturparks Südschwarzwald. 

Da der Bereich im Flächennutzungsplan als Baufläche vorgesehen 
ist und damit einer „Erschließungszone“ im Sinne des § 2 der Natur-
park-VO entspricht, unterliegt das Vorhaben keinem Erlaubnisvorbe-
halt durch die Untere Naturschutzbehörde. 

Abwasser und Abfall 

  Ein Anschluss der sanitären Abwässer an die Kanalisation ist not-
wendig. Dieser kann über die vorhandene Infrastruktur erfolgen. Für 
eine ordnungsgemäße Abwasser- und Abfallbeseitigung ist entspre-
chend gesorgt. Somit ist nicht mit problematischen in der Umwelt 
verbleibenden Abfällen und Abwässern zu rechnen. 
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Erneuerbare Energien und effiziente Energienutzung 

  Seit dem 1. Januar 2022 besteht bei Neubauten im Nichtwohnbe-
reich und für neue offene Parkplätze mit mindestens 35 Stellplätzen 
die Pflicht, eine Photovoltaikanlage zu installieren. Grundsätzliche 
Voraussetzung für die Photovoltaikpflicht ist, dass das jeweilige Bau-
vorhaben über eine Dachfläche verfügt, die zur Solarnutzung geeig-
net ist. Dies trifft auf die im Geltungsbereich geplanten Gebäude zu. 
Die Dächer müssen eine zusammenhängende Mindestfläche von 20 
Quadratmetern aufweisen. Bei Flachdächern darf die Fläche eine 
maximale Neigung von 20 Grad aufweisen. Steildächer dürfen bei 
einer Neigung von 20 bis maximal 60 Grad nur nach Westen, Osten 
und allen dazwischenliegenden Himmelsrichtungen nach Süden 
ausgerichtet sein. 

In § 8a Absatz 7 Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg wird vorge-
geben, dass eine öffentlich-rechtliche Pflicht zur Dachbegrünung 
bestmöglich mit der Photovoltaikpflicht in Einklang gebracht werden 
muss. Dabei schließt die eine Pflicht die andere nicht aus, der Um-
fang der Mindestnutzung reduziert sich jedoch um 50 Prozent. Um 
die Photovoltaikpflicht zu erfüllen, reicht es somit im Regelfall aus, 
wenn eine Photovoltaikanlage mit einer Mindestmodulfläche im Um-
fang von 30 Prozent der Eignungsfläche installiert wird. 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Vorhabenbedingte Wirkungen, die zu Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern führen können und über die bei den einzelnen Schutz-
gütern aufgeführten Auswirkungen hinausgehen, sind nach aktuellem Kenntnisstand und bei Umsetzung der definierten Vermeidungsmaßnahmen 
nicht zu erwarten. 
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4. Vorschläge für grünordnerische Festsetzungen 

Ziele der grünordnerischen 
Festsetzungen 

Im Folgenden werden Empfehlungen für grünordnerische Festsetzun-
gen und Hinweise für den Bebauungsplan gegeben. Damit soll zum 
einen eine angemessene Durchgrünung und Gestaltungsqualität des 
Plangebiets erreicht werden, zum anderen sollen die Belange des Na-
tur- und Umweltschutzes einschließlich des besonderen Artenschut-
zes berücksichtigt werden. 

Es wird empfohlen, folgende planungsrechtliche Festsetzungen in den 
Bebauungsplan zu übernehmen: 

Flächen und Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft  
(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

• Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten sind zur 
Versickerung des nicht schädlich verunreinigten Regenwassers in 
einer wasserdurchlässigen Bauweise (z. B. Rasenwaben, Schot-
terrasen, wassergebundene Decke, begrüntes Rasenpflaster, 
Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen Fu-
gen, Steinpflaster im Sandbett) auszuführen und nach Möglichkeit 
durch eine entsprechende Neigung (ggf. offene Rinne) an die an-
grenzenden Grünflächen anzuschließen. Dies gilt für befestigte 
Flächen, sofern keine Fahrzeuge gereinigt / gewartet werden und 
kein Lagern von oder Umgang mit wassergefährdenden Stoffen er-
folgt. 

Erläuterung: Der Versiegelung des Plangebiets soll entgegenge-
wirkt werden, indem Bereiche, die zwar einer Befestigung bedür-
fen, jedoch nicht aus technischen Gründen versiegelt sein müssen, 
wasserdurchlässig ausgeführt werden. 

• Kupfer-, zink- oder bleihaltige Außenbauteile sind nur zulässig, 
wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind, so 
dass keine Kontamination des Bodens durch Metallionen zu be-
fürchten ist. 

Erläuterung: Verschiedene Materialien werden für die Dacheinde-
ckung oder als Fassadenverkleidung ausgeschlossen, da durch 
diese Ionen in den Boden ausgewaschen werden können. Dieser 
Schadstoffeintrag soll vermieden werden. 

• Dächer von Neubauten mit 0° bis 10° Dachneigung sind mit einer 
mindestens 10 cm dicken Substratschicht zu begrünen. Dächer 
von Bestandsgebäuden mit 0° bis 10° Dachneigung sind mit einer 
mindestens 8 cm dicken Substratschicht zu begrünen. Die Dach-
fläche ist mit einer standortgerechten Gräser- / Kräutermischung 
anzusäen oder mit standortgerechten Stauden und Sedumspros-
sen zu bepflanzen. Eine Kombination mit Anlagen zur Energieer-
zeugung oder -einsparung ist zulässig, sofern die Aufständerung 
dieser Anlagen maximal 1,5 m beträgt. 

Erläuterung: Durch die Dachbegrünung kann das anfallende Nie-
derschlagswasser zurückgehalten werden. Dies führt außerdem zu 
einer gewissen mikroklimatisch wirksamen Kühlung des Plange-
biets. Zudem kann durch die extensive Begrünung ein Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen geschaffen werden und die Dachbegrünung 
wirkt sich in gewissem Maß positiv auf das Ortsbild aus. 
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• Tiefgaragen sind, soweit sie nicht überbaut sind oder als Wege-, 
Platz- oder Terrassenfläche genutzt werden, mit einer Substrat-
schicht von mindestens 45 cm zu überdecken und zu begrünen. 
Bei Gehölzpflanzungen ist im Wurzelraum eine Mindestsubstrat-
höhe von 80 cm zu gewährleisten. 

Erläuterung: Eine Bepflanzung der nicht überbauten Tiefgaragen-
fläche wirkt sich zum einen gestalterisch positiv aus und erhöht die 
Aufenthalts- und Nutzungsqualität. Zum anderen wird Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen geschaffen. Darüber hinaus kann durch die 
Begrünung anfallendes Niederschlagswasser zurückgehalten wer-
den, was zu einer gewissen mikroklimatisch wirksamen Kühlung 
des Plangebiets führt. Die Mindestdicke des Substrats ist erforder-
lich, um geeignete Wuchsbedingungen für Rasenflächen, Stauden 
und kleine Sträucher bzw. bei höherer Überdeckung Großsträu-
cher oder kleinkronige Bäume zu pflanzen. 

Pflanzgebote und Pflanzbin-
dungen  
(§ 9 (1) Nr. 25a, b BauGB) 

• Die innerhalb des Sondergebiets „SO-Senioren- und Gesundheits-
zentrum“ und innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung „Kindergarten“ zum Erhalt festgesetzten 
Bäume sind zu erhalten, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang 
gleichartig zu ersetzen. Die zum Erhalt festgesetzten Bestands-
bäume sind bei Eingriffen in den Wurzelbereich (Kronendurchmes-
ser + 1,50 m) zu schützen. Bei Eingriffen in den Wurzelraum ist die 
fachgerechte Erstellung eines Wurzelvorhangs in Handarbeit erfor-
derlich. Der Abstand zum Stammfuß des Baums muss mindestens 
2,5 m betragen. Zudem ist bei einem Eingriff in den Wurzelraum 
ein fachgerechter Kronenrückschnitt vorzunehmen. 

• Innerhalb des Sondergebiets „SO-Senioren- und Gesundheitszent-
rum“ sind offene, ebenerdige Pkw-Stellplätze mit Bäumen zu über-
stellen: mindestens 1 Baum je angefangene 5 Stellplätze (einzei-
lige Anordnung) bzw. je angefangene 10 Stellplätze (doppelreihige 
Anordnung). Zu verwenden sind Laubbäume als Hochstämme mit 
mindestens 18 cm Stammumfang. Pro Baum ist ein Baumquartier 
von mindestens 3 x 2 m und 12 m³ frei durchwurzelbarem Raum 
vorzusehen. Die Baumscheiben oder Pflanzstreifen zwischen den 
Parkplatzreihen sowie sonstige parkplatzbegleitende Flächen sind 
zu begrünen. Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu schüt-
zen und bei Abgang durch Neupflanzung gleicher Art und Qualität 
zu ersetzen.  

• Innerhalb des Sondergebiets „SO-Senioren- und Gesundheitszent-
rum“ sind pro angefangener 600 m² Grundstücksfläche mindestens 
drei Sträucher zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und 
bei Verlust gleichartig zu ersetzen. Der Erhalt vorhandener Ge-
hölze kann hierauf angerechnet werden.  

• Auf der im zeichnerischen Teil festgesetzten Fläche „F1“ ist eine 
dichte Strauchpflanzung aus gebietsheimischen standortgerechten 
Sträuchern anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Es 
sind 45 Sträucher (Pflanzqualität: Solitär, 4 x verpflanzt, mit Ballen, 
150-200 cm) leicht zueinander versetzt zu pflanzen. 

• Die Außenwände der Gebäude, die keinen Balkon besitzen und 
deren Fensterabstand mehr als 3 m beträgt oder die eine fenster-
lose Fassade aufweisen, sind bis min. einschließlich des 2. Ober-
geschosses mit rankenden oder schlingenden Pflanzen zu 
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begrünen. Als Richtwert gilt 1 Pflanze je 2 lfm Fassadenlänge. Der 
durchwurzelbare Bodenraum je Pflanze muss mindestens 1 m³ be-
tragen. Die Bepflanzungen sind zu pflegen, dauerhaft zu erhalten 
und bei Abgang zu ersetzen. Diese Festsetzung gilt nicht für Be-
standsgebäude. 

• Innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestim-
mung „Kindergarten“ sind pro angefangener 600 m² Grundstücks-
fläche mindestens ein hochstämmiger Laub- oder Obstbaum und 
drei Sträucher zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und 
bei Verlust gleichartig zu ersetzen. Der Erhalt vorhandener Ge-
hölze kann hierauf angerechnet werden.  

Erläuterung: Nicht zu befestigende Bereiche sollen begrünt wer-
den, um dadurch einen Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu 
schaffen. Die Maßnahme wirkt sich außerdem positiv auf das Lo-
kalklima und das Landschaftsbild aus. Die Strauchpflanzung am 
südlichen Rand des Änderungsbereichs 1 dient zudem als vorge-
zogene Ausgleichspflanzung für den Verlust von Habitaten des 
Haussperlings. 

 
 

5. Zusammenfassung 

Anlass Die Stadt Bad Säckingen plant die 4. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 52 „Kurgebiet“. Hintergrund ist der von einem Investor geplante 
Um- und Neubau der früheren Hochrhein-Eggberg-Klinik. 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB geändert. Die 4. Änderung des Bebauungsplans umfasst drei 
Änderungsbereiche.  

Der Änderungsbereich 1 umfasst das Gelände der früheren Hochrhein-
Eggberg-Klinik. Für diesen Bereich soll der Nutzungskatalog erweitert 
werden und die Festsetzungen zu den überbaubaren Flächen und der 
zulässigen Höhen an den geplanten Um- und Neubau angepasst wer-
den. 

Zusätzlich will die Stadt Bad Säckingen die Gelegenheit nutzen, den 
auf dem Grundstück Flst.-Nr. 589/13 bereits errichteten Kindergarten 
St. Christophorus im Bebauungsplan nachzuführen (Änderungsbe-
reich 2). 

Darüber hinaus sollen die Nutzungsschablone und der Nutzungskata-
log für das ehemalige Krankenhausgebäude dem angedachten Ge-
sundheitscampus angepasst werden (Änderungsbereich 3). 

Aufgabenstellung Für die Erstellung des Bebauungsplans wurden die Umweltbelange 
berücksichtigt sowie Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 
von Eingriffen entwickelt. 

Im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung wurden 
aufgrund der Habitatausstattung im Gebiet mögliche artenschutzrecht-
liche Betroffenheiten ermittelt. Die Relevanzprüfung kommt zu dem Er-
gebnis, dass der Änderungsbereich 1 und die direkt angrenzende Lage 
an ein Parkgelände mit alten Bäumen Habitatpotenzial für die Arten-
gruppen Fledermäuse, Vögel und Reptilien aufweist. 
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Für eine detaillierte Darstellung der artenschutzrechtlichen Belange 
wird auf die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung verwiesen. 

Ergebnis Die drei Änderungsbereiche befinden sich alle im Innenbereich. Der 
Änderungsbereich 1 umfasst das Klinikgelände der früheren Hochr-
hein-Eggberg-Klinik mit den bestehenden Gebäudeteilen der Klinik, 
Zufahrten und Stellplatzflächen. Im Änderungsbereich 2 befindet sich 
der bereits errichtete Kindergarten St. Christophorus. Für den Ände-
rungsbereich 3 sind Anpassungen der Nutzungsschablone und des 
Nutzungskatalogs für den Gesundheitscampus auf dem ehemaligen 
Krankenhausgebäude geplant. 

Ein großer Teil der Fläche ist entsprechend durch Gebäude, Zufahrten, 
Stellplatzflächen und sonstige Nebenanlagen bereits versiegelt.  

Im Zuge der Bautätigkeiten durch den Abriss von Gebäudeteilen und 
den Neubau von Tiefgaragen und Gebäuden sind innerhalb des Ände-
rungsbereichs 1 weitere Bodenbewegungen durch Bodenaufträge und 
-abträge sowie Bodenverdichtungen der bereits überformten und ge-
störten Böden zu erwarten. Zudem ist von dem Verlust großer Teile 
der bestehenden Vegetation auszugehen.  Der bislang rechtskräftige 
Bebauungsplan sieht hier jedoch schon eine zulässige Grundflächen-
zahl von 0,8 mit einer Überschreitung bis 0,9 für Tiefgaragen vor, so-
dass die Versiegelung in diesem Maß bereits zulässig ist.  

Der Änderungsbereich 2 war bis vor wenigen Jahren noch unbebaut 
(Eröffnung des Kindergartens im Jahr 2021). Hier ist jedoch eine Ver-
siegelung bis zu einer GRZ von 0,4 durch den rechtskräftigen Bebau-
ungsplan bereits zulässig gewesen. Im Rahmen der Bebauungs-
planänderung wird nun eine GRZ von 0,3 festgesetzt, sodass sich der 
Anteil der überbaubaren Grundstücksfläche reduziert. 

Für den Änderungsbereich 3 bleibt die zulässige Grundflächenzahl un-
verändert.   

Zur Vermeidung und Minimierung der Eingriffe in die Schutzgüter Bo-
den, Wasser, Klima / Luft, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt so-
wie Landschaftsbild und Erholung werden u.a. die folgenden Maßnah-
men im Bebauungsplan berücksichtigt: 

• Wasserdurchlässige Befestigung von Wege- und Stellplatzflächen 
und deren Zufahrten 

• Erhalt von Bäumen 

• Begrünung von Flachdächern und flach geneigten Dächern  

• Begrünung der nicht überbauten Bereiche von Tiefgaragen 

• Begrünung von Teilen der Fassaden 

• Pflanzung von Sträuchern  

• Berücksichtigung von Maßnahmen zum sparsamen und schonen-
den Umgang mit Boden während der Baumaßnahmen. 

Mit den festgesetzten Maßnahmen sowie der Berücksichtigung von 
Hinweisen und örtlichen Bauvorschriften werden die mit der Planung 
verbundenen Umweltbeeinträchtigungen teilweise vermieden oder 
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vermindert. Ein vollständiger Ausgleich ist im Rahmen dieses Verfah-
rens nach § 13a BauGB nicht erforderlich.  

Im Rahmen der Untersuchung der Umweltbelange wurde ebenfalls be-
trachtet, ob die Planung verträglich mit den artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes ist. Eine Erfassung 
von Fledermäusen soll auf Wunsch des Investors erst für das nachge-
lagerte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden. Die spezi-
elle artenschutzrechtliche Prüfung für die beiden Artengruppen Brutvö-
gel und Reptilien kam zu dem Ergebnis, dass artenschutzrechtliche 
Konflikte bei Einhaltung der folgenden Vermeidungsmaßnahmen und 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) nicht zu er-
warten sind: 

• zeitliche Beschränkung: Eingriff in Gehölzstrukturen  

• zeitliche Beschränkung: Abriss von Bestandsgebäuden  

• Durchführung einer Umweltbaubegleitung 

• vorgezogen durchgeführte Anbringung von Nisthilfen (im Ände-
rungsbereich 1)  

• vorgezogen durchgeführte Strauchpflanzungen (im Änderungsbe-
reich und auf dem angrenzenden plangebietsexternen Flst-Nr. 
668/35).  

 

 


